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AZ 8021 Ziirich

Der grossie Stein des Anstosses Schiuss von Seite 74

Allerdings ist das kein Grund fir die 6ffentliche Ver-
brennung katholischer Eherechtsgrundséatze, wie es ein
evangelischer deutscher Pfarrer fir nétig hielt. Richtig
ist, dass die Mischehen gerade in Deutschland laufend zu-
nehmen. Ein Viertel aller Ehen sind konfessionsverschie-
den. Auch das Schrifttum dariiber wéachst an, und beson-
ders protestantische Laien wehren sich dagegen, dass ihre
Eheschliessungen katholischerseits als eine Art Konkubi-
nate, als Ehe zweiter Klasse angesehen werden und vom
Verkehr mit solchen Familien abgeraten wird.

Immer mehr ist festzustellen, dass fir viele junge Paare
das Menschliche in der ganzen Frage vor dem Religiésen
steht, besonders in den Stadten. Auf dem Land liegen die
Dinge schwieriger. Aber auch da macht sich die Abnei-
gung gegen alle Reglementiererei starker bemerkbar. Die
Jugend will immer weniger von solchen Formalitdten wis-
sen. Das trifft die katholische Kirche stérker als die prote-
stantische, Hier diirfte auch ein Grund fiir die entschie-
denen Reformbewegungen der Hollédnder liegen. Die Sen-
dung schloss mit der Bemerkung, dass es hdchste Zeit
fur solche sei, sollen die Kirchen nicht von dem stirmi-
schen Freiheitsdrang der Jugend liberrannt werden. —

Das Problem dirfte fir den Vatikan nicht so leicht zu
I6sen sein. Er muss mit tief eingewurzelten Tabus in zu-
riickgebliebeneren Landern wie Spanien, Stidamerika, Sid-
Italien rechnen, wo vielleicht die Aufhebung der Forderung
nach katholischer Kindererziehung noch verstanden wiir-
de, keinesfalls jedoch die Aufhebung der Pflicht zur katho-
lischen Trauung. Die Positionen scheinen fir lange festge-
fahren, sofern nicht die Sorge um die vorantreibenden
Hollander Rom zu neuen Entscheidungen zwingt.

Bildschirm und Lautsprecher

SCHWEIZ

— Anlasslich der Tagung des katholischen Erziehungs-
vereins der Schweiz wurde ausgefiihrt, dass eine Fern-
sehsendung betrachtliche Anforderungen stelle und nach
den bisherigen Erfahrungen ein Jahr Reifezeit bendétige.
Eine Aussage telegen zu présentieren, misse von Grund
auf gelernt werden, wofir beim Fernsehen Kurse von zwei
Jahren Dauer bestiinden. Religise Sendungen und Er-
wachsenenbildung am Fernsehen zu betreiben, habe sich
als ein Abenteuer erwiesen. Der Verein wird die Ausbil-
dung geeigneter Leute mitfinanzieren.

— An der Tagung der schweizerischen Provinz des Do-
minikanerordens wurde in einer Diskussion iiber Presse,
Radio und Fernsehen bedauert, dass das Fernsehen kirch-
liche Sendungen noch immer unter dem Ressort «Heimat
und Folklore» laufen lasse, und es noch keine Stelle gebe,
die das Gebiet der religiésen Sendungen fachgemass be-
treue.

— In Beantwortung einer Anfrage im Nationalrat erklar-
te der Bundesrat, dass der gegenwaértig durch einen alge-
rischen Sender gestdrte Landessender Beromiinster mit
250 kW arbeite, jedoch ca. Oktober durch einen 500 kW-
Sender ersetzt werde. Die Situation kann dadurch zwar
gebessert, aber noch nicht ganz bereinigt werden, was nur
durch einen Wellenwechsel des algerischen Senders még-
lich wére.
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Generalversammlung der Interfilm
in Oberhausen

Anlasslich des Festivals fur Kurzfilme in Oberhausen
wird am 4. April eine administrative Generalversammiung
der Interfilm durchgefiihrt.

Die Verleihung des Interfilm-Preises von Oberhausen
findet diesmal im Rahmen des kirchlichen Empfanges am
5. April statt.

Internationaler Film- und Fernsehrat

Der Internationale Film- und Fernsehrat tritt am 28. und
29. Méarz in Siena zu seiner ordentlichen Generalversamm-
lung zusammen.

Aufhebung eines Filmverbotes
der zircherischen Regierung

durch das kant. Verwaltungsgericht

Die ziircherische Regierung hatte den Film «The naked
world of Harrison Marks» mit der Begriindung verboten,
er sei unsittlich und anstdssig. Das Verwaltungsgericht
hob mit einem Entscheid, dem grundsatzliche Bedeutung
zukommt, das Verbot wieder auf. Polizeiwidrig infolge
Unsittlichkeit sei ein Film nur, wenn er die nach Verfas-
sung und Gesetz bestehende Sittenordnung auf geschlecht-
lichem Gebiet verhohne, sonstwie grob missachte oder die
Lust zu einem gegen sie verstossenden Tun erwecke. Der
Film verstosse auch nicht gegen die unverzichtbare
menschliche Wirde und Freiheit im Sinne von Art. 27
Zivilgesetzbuch.

Ferner habe die Filmzensur keine volkserzieherische
Aufgabe, das ware eine Anmassung. Es komme ihr nicht
zu, «kinstlerisch minderwertige, geschmacklose, langwei-
lige und Uberflissige Filme zu verbieten.» Als polizeiliche
Institution habe sie sich auf die Gefahrenabwehr zum
Schutze der 6ffentlichen Ordnung zu beschranken.

Diese Stellungnahme des Gerichtes birdet den Organi-
sationen und Verbédnden zur Volkserziehung und Filmbil-
dung eine grosse Verantwortung auf. Sie missen sich klar
sein, dass sie bei ihrer Arbeit nicht auf die Unterstiitzung
der Zensur rechnen kdnnen.

Mitarbeiter dieser Nummer:

Heinr. v. Griinigen, Bern

Pfr. Th. Krummenacher, Biel

Dr. Martin Schlappner, Red., Ziirich
Fred. Zaugg, Bern

Aus dem Inhalt

BLICK AUF DIE LEINWAND
Der Pfandleiher (The Pawnbroker)
Der Fremde (Lo straniero)
La Chinoise (Die Chinesin)
Anna
Unmoralisch lebt man besser (I'immorale)

KURZBESPRECHUNGEN 69

FILM UND LEBEN 70, 71
Der neue Stern von Hollywood
Umstritten: «Das Wunder der Liebe»

66—69

Der Filmbeauftragte berichtet:
Der Unterrichstfilm in der Schweiz

DIE WELT IN RADIO UND FERNSEHEN
Wendepunkt?
Der grosste Stein des Anstosses
FERNSEHSTUNDE
Vorschauen
Programmzusammenstellung

RADIOSTUNDE

72, 73
73, 74

75—78

78, 79



	Aufhebung eines Filmverbotes der zürcherischen Regierung durch das kant. Verwaltungsgericht

